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Die Abgeordnet~n zum Nationalr~t PLATTER, Dr. LUKESCH, KISS, Dr. 

LANNER, AUER und Kollegen haben am 29.11.1994 unter der Nr. 59/J 

an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betr."Praxis 

bei der Gewährung von Sonderurlauben" gerichtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1) Wie begründen Sie die unterschiedliche Behandlung der darge­

stellten Ersuchen um Gewährung von Sonderurlauben? 

2) Halten Sie diese Vorgangsweise unter Berücksichtigung der 

dienstlichen Interessen - ohne die Bedeutung sportlicher 

Betätigung schmälern zu wollen - für gerechtfertigt? 

3) Sind bei ~iesen Entscheidungen die zitierten Erlässe tatsäch­

lich richtig angewendet worden? 

4) Wenn ja: Sind Sie bereit, diese Erlässe zu ändern; gegebenen­

f·a 11 s , . wann kann mi t die ser Änderung gerechne t werden? 11 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Zu Frage 1) 

Der Exekutivdienst erfordert von den einzelnen Bediensteten ein 

~ohes Maß an k6rperlicher Leistungsfähigkeit, weshalb sich mein 

Ressort zu einer F6rderung von Sport im Exekutivbereich bekennt, 

wie z.B. Sonderurlaub für L~istungssportler. 

Da es sich bei der Internationalen Polizei-Assoziation (IPA) um 

eine rein private Vereinigung handelt, die. für ihre Mitglieder 

Vereinsveranstaltungen (wozu auth Seminare zum Thema Drogenmiß­

brauch geh6ren) durchführt, . treffen andere Kriterien bei der 

Gewährungv6n Sonderurlaub zu. Seitens des Dienstgebers besteht 

weder ein Einfluß auf die Auswahl .der Teilnehmer, noch auf rrihalt 

und Gestaltung der Seminare. 

Überdies hatte mein Ressort in den letzten .Jahren mehrere Ge­

schäftsstücke (parlamentarische Anfragen, Beschwerde der Volksan­

waltschaft, Zuschrift des Rechnungshofes) zu bearbeiten, in denen 

als. wesentliche Kritikpunkte eine angeblich zu großzügige Vor­

gangsweise seitens des Dienstgebers gegenüber den Mitgliedern der 

IPA und eine zu enge Verflechtung des Dienstes der Exekutive mit 

Agenden der Privatinstitution IPA aufgeschi~nen sind. 

Zu Frage 2) : 

Ja, da im Gendarmeriebereich für die Bekämpfung d~r Suchtgiftkri­

minalität in erster Linie die difür bestehende Sondere·inheit und 

die Kriminalabteilungen der Landesgendarmeriekommanden zuständig 

sind. Um die Suchtgiftbekämpfung auch im.6rtlichen Bereich zu 

forcieren, ist mit der Einweisung und Schulung von Beamten der 

Gendarmerieposten durch Spezialisten der Kriminalabteilting begon­

nen worden. 
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Zu Frage 3) 

Ja. 

Zu Frage 4) 

Eine Änderung ist derzeit nichtlvorg~sehen und würde auch der 

vorgegebenen BUdgetrestrikt ion widersprechen . 
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